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§ 5 GesAusG Anmeldung und
Eintragung des Beschlusses

 GesAusG - Gesellschafter-Ausschlussgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Der Vorstand (die Geschäftsführung) der Kapitalgesellschaft hat den Beschluss über den Ausschluss der

Minderheitsgesellschafter zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. Der Anmeldung sind in Urschrift,

Ausfertigung oder beglaubigter Abschrift beizufügen:

1. 1.die Niederschrift des Beschlusses über den Ausschluss;

2. 2.wenn der Beschluss einer behördlichen Genehmigung bedarf, die Genehmigungsurkunde;

3. 3.bei Aktiengesellschaften der Nachweis der Veröffentlichung nach § 3 Abs. 4.

2. (2)Weiters hat der Vorstand (die Geschäftsführung) dem Gericht eine Erklärung vorzulegen, dass eine Klage auf

Anfechtung, Feststellung der Nichtigkeit oder Nichtigerklärung des Beschlusses innerhalb eines Monats nach der

Beschlussfassung nicht erhoben oder zurückgenommen worden ist oder dass alle Anteilsinhaber durch notariell

beurkundete Erklärung auf eine solche Klage verzichtet haben. Können diese Erklärungen nicht vorgelegt werden,

so hat das Gericht gemäß § 19 FBG vorzugehen.

3. (3)Der Beschluss darf nur eingetragen werden, wenn der Treuhänder dem Firmenbuchgericht angezeigt hat, dass

er im Besitz der Gesamtsumme der Barabfindungen oder einer Bankgarantie ist (§ 2 Abs. 3).

4. (4)Mit der Eintragung des Beschlusses in das Firmenbuch gehen alle Anteile der Minderheitsgesellschafter auf den

Hauptgesellschafter über, der dies verlangt hat. Sind über diese Mitgliedschaftsrechte Wertpapiere ausgegeben,

so verbriefen sie ab dem genannten Zeitpunkt nur den Anspruch auf Barabfindung. Die Auszahlung der

Barabfindung hat Zug um Zug gegen Übergabe der Wertpapiere zu erfolgen.

5. (5)Hat die Gesellschaft Rechte zum Bezug von Anteilen (Umtausch-, Bezugs-, Optionsrechte oder ähnliche Rechte)

begeben, so haben die Berechtigten ab der Eintragung des Beschlusses einen Anspruch gegenüber dem

Hauptgesellschafter auf eine dem Inhalt der Rechte angemessene Barabfindung.

6. (6)Der Mangel der notariellen Beurkundung des Beschlusses wird durch die Eintragung in das Firmenbuch geheilt.
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